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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Auttrit als Vorsitzenden und den Richter Dr. Dajani als 
Beisitzer über die Beschwerde der XXXX, StA. Russische Föderation, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes 
vom 19.09.2008, FZ. 07 03.951-BAG, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde zu Spruchpunkt II wird gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 iVm § 34 AsylG 2005 als unbegründet 
abgewiesen. 
 

II. Der Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt III. stattgegeben und dieser ersatzlos behoben. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

1. Die Berufungswerberin, eine russische Staatsangehörige, stellte am 29.01.2004 erstmalig einen Asylantrag. 
Dieser wurde im Zuge eines Devolutionsantrages vom 26.04.2005 (nachdem einer Einvernahme am 23.02.2004 
keine Entscheidung seitens des Bundesasylamtes gefolgt war) nach Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung mit Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 07.02.2006, Zahl: 

260.085/1-IV/44/05, gemäß § 7 abgewiesen. Gemäß § 8 Abs. 1 wurde festgestellt, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der Berufungswerberin nach Russland zulässig sei. Festgehalten wurde, 
dass angesichts einer dem "Lebensgefährten" der Berufungswerberin erteilten befristeten 
Aufenthaltsberechtigung (bis 07.02.2007) eine Ausweisung der Asylwerberin einen unzulässigen Eingriff in ihr 
durch Art. 8 EMRK geschütztes Recht auf Familienleben bedeuten würde. Die Behandlung einer Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof wurde von diesem mit Beschluss vom 29.08.2006, Zahl 2006/19/0971-5, abgelehnt. 
 

2. Mit Schreiben vom 28.03.2007 stellte die Berufungswerberin einen "Antrag auf internationalen Schutz gemäß 
§ 34 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005" (AS 49). Ihr "Ehemann", der afghanische Staatsangehörige XXXX (AIS 04 
01.514) habe in Österreich gemäß § 8 AsylG subsidiären Schutz erhalten, weshalb sie als Familienangehörige 
einen Antrag auf Gewährung desselben Schutzes stelle. Bei ihrer Erstbefragung durch Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes am 25.04.2007 legte eine "Heiratsurkunde" des "XXXX" bezüglich ihrer am XXXX in 
XXXX nach den "Bestimmungen und Forderungen der Scharia" geschlossenen "Ehe" vor. Inhaltlich gab sie 
zusammengefasst an, das gemeinsame Leben mit ihrem "Ehemann" sei ihr weder in Russland (ihrem 
Herkunftsstaat) noch in Afghanistan (seinem Herkunftsstaat) möglich. Gegenüber ihrer ersten Asylantragstellung 
im Jahr 2004 habe sie keine neuen Asylgründe vorzubringen. Im Verlauf ihrer Ersteinvernahme vor dem 
Bundesasylamt am 30.04.2007 bestätigte sie ihre bisherigen Angaben. Hinsichtlich ihrer Probleme gebe es keine 
Änderung zum ersten Antrag, auch die Situation in Russland bzw. Afghanistan sei dieselbe. Sie wolle in 
Österreich arbeiten was ihr jedoch aufgrund ihrer Statuslosigkeit nicht möglich sei. Diese Situation sei 
deprimierend. Am 30.04.2007 wurde der Berufungswerberin mitgeteilt, es sei geplant, ihren Antrag wegen 
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entschiedener Sache zurückzuweisen. Im Verlauf eines Parteiengehörs vor dem Bundesasylamt am 04.05.2007 
machte die Berufungswerberin keine neuen Angaben. 
 

3. Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid wurde der "Asylantrag vom 25.04.2007" gemäß § 68 Abs. 1 AVG 
wegen entschiedener Sache zurückgewiesen. Begründend wurde 
 

zusammengefasst ausgeführt, das Vorbringen der Berufungswerberin reiche nicht aus, einen gegenüber dem 
früheren Asylantrag wesentlich geänderten entscheidungsrelevanten Sachverhalt entstehen zu lassen. Aufgrund 
der ihrem "Lebensgefährten" erteilten befristeten 
 

Aufenthaltsberechtigung bis 07.02.2008 sei im Sinne des Art. 8 EMRK von einer Ausweisung Abstand 
genommen worden. 
 

4. Gegen diesen Bescheid, richtet sich die von der Berufungswerberin mit Schriftsatz vom 02.07.2007 
(Postaufgabe am selben Tag) rechtzeitig eingebrachte Berufung. In dieser 
 

wird im Wesentlichen ausgeführt, der Antrag vom 25.04.2007 habe nicht die Intention gehabt, ihre eigenen 
Asylgründe (neuerlich) überprüfen zu lassen. Vielmehr sei beabsichtigt gewesen aufgrund ihrer 
Familienangehörigkeit den gleichen Schutz zu erhalten wie ihr "Ehemann". Mit dieser Frage habe sich das 
Bundesasylamt jedoch nicht beschäftigt. 
 

5. Mit Erkenntnis vom 26.07.2007 zur Zl.: 260.085-2/2E-IV/44/07 hat der UBAS den Bescheid des 
Bundesasylsenates gemäß § 68 Abs 1 AVG behoben und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und 
Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesasylamt zurückverwiesen. 
 

6. Das Bundesasylamt hat den Antrag auf internationalen Schutz der Asylwerberin mit Bescheid vom 
19.09.2008, FZ. 07 03.951-BAG, gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs 1 Z 13 und § 34 AsylG abgewiesen und der 
Asylwerberin den Status der Asylberechtigten nicht zuerkannt. Unter einem wurde festgestellt, dass auch der 
Status der subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Russische Föderation gemäß § 8 Abs. 1 
Z 1 iVm § 2 Abs 1 Z 13 und § 34 AsylG nicht zuerkannt werde. Gleichzeitig wurde die Beschwerdeführerin 
gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet in die Russische Föderation ausgewiesen. 
 

Gegen diesen am 22.09.2008 zugestellten Bescheid hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 06.10.2008 
fristgerecht Beschwerde gegen die Spruchpunkte II und III erhoben. In der Begründung wiederholte die 
Beschwerdeführerin ihre schon vor dem Bundesasylamt gemachten Angaben und gab an, die Behörde hätte ihr 
bei richtiger rechtlicher Beurteilung des Sachverhaltes gemäß § 8 AsylG 2005 den Status einer subsidiär 
Schutzberechtigten zuerkennen müssen. Mit der in Spruchteil III verfügten Ausweisung greife die Behörde 
massiv in ihr durch Art 8 MRK geschütztes Recht auf Privat- und Familienleben ein. Wie bereits im Bescheid 
des Unabhängigen Bundesasylsenates zur Zl.: 260.085 festgehalten wurde, sei von einer Ausweisung aus 
Österreich Abstand zu nehmen, da ihrem Mann dem subsidiärer Schutz zuerkannt wurde, eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung gemäß § 8 Abs 4 AsylG 2005 bis 07.02.2009 erteilt wurde. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat dazu erwogen: 
 

Gemäß § 28 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) tritt dieses Bundesgesetz mit 1. Juli 2008 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Bundesgesetz über den unabhängigen Bundesasylsenat - UBASG, BGBl. I Nr. 77/1997, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I. Nr. 100/2005, außer Kraft. 
 

Mit 1. Juli 2008 entscheidet der Asylgerichtshof gemäß Art. 129c Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG, BGBl. Nr. 
1/1930, idgF, in Verbindung mit § 61 Abs. 1 Aslygesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100, in der geltenden 
Fassung in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 leg. cit. vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
 

Durch Einzelrichter/Einzelrichterin entscheidet der Asylgerichtshof gemäß § 61 Abs. 3 Z 1 AsylG 2005 
ausnahmslos über Beschwerden gegen zurückweisende Bescheide 
 

a) wegen Drittstaatssicherheit gemäß § 4 leg. cit.; 
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b) wegen Zuständigkeit eines anderen Staates gemäß § 5 leg. cit. sowie 
 

c) wegen entschiedener Sache gemäß § 68 Abs. 1 AVG. 
 

Eine mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung fällt gemäß § 61 Abs. 3 Z 2 leg. cit. ebenfalls in die 
Kompetenz des/der zuständigen Einzelrichters/ Einzelrichterin. 
 

Mit Datum 01.01.2006 ist das Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG 2005 idF 
BGBL. I Nr. 100/2005) und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Asylanträge anzuwenden. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 2 AsylG sind am 1. Juli 2008 beim Unabhängigen Bundesasylsenat anhängige Verfahren 
gegen abweisende Bescheide, in denen eine mündliche Verhandlung noch nicht stattgefunden hat, von dem nach 
der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes zuständigen Senat weiterzuführen. Im vorliegenden Fall 
handelt es sich um ein Rechtsmittelverfahren gegen einen abweisenden Bescheid. Daher ist das Verfahren der 
Beschwerdeführerin vor dem zuständigen Senat des Asylgerichtshofes weiterzuführen. 
 

Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt, auf das 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - 
AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der 
Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs.4 AVG hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die 
 

Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Beweiswürdigung: 
 

Zu Spruchpunkt I: 
 

§ 34 Abs. 1 AsylG lautet: 
 

"Stellt ein Familienangehöriger (§ 2 Z 22) von 
 

1. einem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt worden ist; 
 

2. einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8) zuerkannt worden ist oder 
 

3. einem Asylwerber einen Antrag auf internationalen Schutz, 
 

gilt dieser als Antrag auf Gewährung desselben Schutzes. 
 

Gemäß Abs. 2 leg. cit. hat die Behörde aufgrund eines Antrages eines Familienangehörigen eines Fremden, dem 
der Status des Asylberechtigten zuerkannt worden ist, dem Familienangehörigen mit Bescheid den Status eines 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Artikel 8 
EMRK mit dem Familienangehörigen in einem anderen Staat nicht möglich ist. 
 

Gemäß Abs. 3 leg. cit. hat die Behörde aufgrund eines Antrages eines im Bundesgebiet befindlichen 
Familienangehörigen eines Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt worden ist, mit 
Bescheid den Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, es sei denn, 
 

1. dass die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Artikel 8 EMRK mit dem Angehörigen 
in einem anderen Staat möglich ist, oder 
 

2. dem Asylwerber der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen ist. 
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Gemäß Abs. 4 leg. cit. hat die Behörde Anträge von Familienangehörigen eines Asylwerbers gesondert zu 
prüfen; die Verfahren sind unter einem zu führen, und es erhalten alle Familienangehörigen den gleichen 
Schutzumfang. Entweder ist der Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, wobei die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten vorgeht, es sei denn, alle Anträge wären 
als unzulässig zurückzuweisen oder abzuweisen. Jeder Asylwerber erhält einen gesonderten Bescheid. 
 

Familienangehörige sind gemäß § 2 Z 22 AsylG, wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum 
Zeitpunkt der Antragstellung unverheiratetes minderjähriges Kind eines Asylwerbers oder eines Fremden ist, 
dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt wurde, sofern die 
Familiengemeinschaft bei Ehegatten bereits im Herkunftsstaat bestanden hat. 
 

Entscheidungsrelevante Tatbestandsmerkmale sind "die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne 
des Art 8 EMRK" und der Umstand, dass dieses Familienleben mit dem Angehörigen in einem anderen Staat 
nicht zumutbar ist. 
 

Bei dem Begriff "Familienleben im Sinne des Art 8 EMRK" handelt es sich nach gefestigter Ansicht der 
Konventionsorgane um einen autonomen Rechtsbegriff der Konvention (vgl. EGMR, Urteil v. 13.6.1997, Fall 
MARCKX, Ser. A, VOL. 31, Seite 14, § 31). 
 

Nach dem obzitierten EGMR-Urteil sind sowohl die Beziehungen der Eltern untereinander, als auch jeweils 
jener Kinder durch Art 8 EMRK geschützte familiäre Bande. Bei einer diesbezüglichen Familie ergeben sich die 
von der EMRK-Rechtssprechung zusätzlich geforderten engen Bindungen der Familienmitglieder untereinander 
aus ihrem alltäglichen Zusammenleben, gemeinsamer Sorge und Verantwortung füreinander, sowie finanzieller 
und anderer Abhängigkeit. 
 

Da gemäß § 8 Abs 3 AsylG die Behörde aufgrund eines Antrages eines im Bundesgebiet befindlichen 
Familienangehörigen eines Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt worden ist, 
diesen mit Bescheid den Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen hat, sei denn, dass die 
Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Artikel 8 EMRK mit dem Angehörigen in einem 
anderen Staat möglich ist, ist zu prüfen ob diese Familieneigenschaft gemäß § 2 Z 22 AsylG vorliegt. 
 

Familienangehörige sind gemäß § 2 Z 22 AsylG, wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum 
Zeitpunkt der Antragstellung unverheiratetes minderjähriges Kind eines Asylwerbers oder eines Fremden ist, 
dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten oder des Asylberechtigten zuerkannt wurde, sofern die 
Familiengemeinschaft bei Ehegatten bereits im Herkunftsstaat bestanden hat. 
 

Die Beschwerdeführerin behauptet die Ehegattin des XXXX zu sein, dieser hat gemäß Bescheid des 
Bundesasylamten (AIS 04 01.514) in Österreich gemäß § 8 AsylG subsidiären Schutz erhalten. 
 

Zu prüfen ist ob die Beschwerdeführerin tatsächlich die Ehefrau des XXXX ist. 
 

Die Beschwerdeführerin brachte eine Heiratsurkunde des XXXX, datiert mit XXXX bei, wonach sie in XXXX 
nach dem Recht der Scharia eine Ehe mit XXXX geschlossen hat. 
 

Paragraph 16 Abs 1 des IPRG stellt fest, dass die Form einer Eheschließung nach den inländischen 
Formvorschriften zu beurteilen ist. 
 

Paragraph 16 Abs. 2 des IPRG stellt fest, das die Form einer Eheschließung im Ausland, wie vorliegend, nach 
dem Personalstatut jedes der Verlobten zu beurteilen ist. Es genügt jedoch die Einhaltung der Formvorschriften 
des Ortes der Eheschließung. 
 

Nach § 9 des IPRG ist das Personalstatut einer natürlichen Person nach der Staatsangehörigkeit zu beurteilen. In 
ihrem Fall ist also die russische Staatsbürgerschaft, im Fall ihres Ehegatten die afghanische Staatsbürgerschaft, 
festgestellt. 
 

Die Formvorschriften für die Eheschließung der Russischen Föderation sehen vor, dass Eheschließungen auf 
dem Staatsgebiet der Russischen Föderation nach russischem Recht an einem Standesamt stattzufinden haben. 
Die Voraussetzungen über die Schließung einer Ehe definieren sich nach dem Personalstatut der Person (Art. 
156 Abs. 1 u 2 in Verbindung mit Art. 10 des Russischen Familienrechtsgesetzes - Family code of the Russian 
Federation Nr. 223-FZ OF vom 29.12.1995). Die Beschwerdeführerin ist Staatsbürgerin der Russischen 
Föderation, es ist daher in diesem Fall nach dem Personalstatut das Recht der Russischen Föderation 
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ausschlaggebend. Eine Eheschließung, wie vorliegend in einer Moschee in XXXX entspricht nicht den in der 
Russischen Föderation geltenden nationalen Formvorschriften und ist daher nach russischem Recht nicht als 
gültige Ehe anzusehen. 
 

Die Beschwerdeführerin hat nach moslemischem Recht in einer XXXX Moschee eine Ehe geschlossen. Diese 
Eheschließung entspricht nicht dem russischen Rechtssystem und wird daher in Russland nicht als 
rechtskonforme Ehe gesehen. 
 

Auch nach dem österreichischen Recht und den hier anzuwendenden Regelungen des IPRG ist diese 
Eheschließung nicht als Ehe im Sinne des staatlichen österreichischen Rechts zu verstehen (siehe dazu auch die 
Entscheidung des VfGH, vom 09.06.2008 zur Zl.: B 860/07-21, G 191/07-21). 
 

Ihre Verbindung zu XXXX ist daher gemäß § 2 Z 22 AsylG nicht als Ehe zu bezeichnen sondern als 
Lebensgemeinschaft. 
 

Die Beschwerdeführerin ist daher rechtlich gemäß § 34 Abs 1 AsylG 2005 nicht als Familienangehöriger zu 
bezeichnen und konnte daher gemäß § 34 Abs 3 Asylg 2005 der dem Lebensgefährten gewährte "subsidiäre 
Schutz" nicht auch der Beschwerdeführerin gewährt werden. 
 

Es war daher die Entscheidung des Bundesasylamtes zu diesem Spruchpunkt zu bestätigen. 
 

Zu Spruchpunkt II. 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn 1. dem Fremden im Einzelfall ein 
nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 2. diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würden. 
 

Gemäß § 10 Abs. 3 AsylG ist, wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des 
Asylwerbers liegen, eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, 
gleichzeitig mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben 
ist. 
 

Gemäß § 10 Abs. 4 AsylG gilt eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, 
stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den 
betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in Ausübung dieses Rechts ist 
gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität erreichen. Als Kriterien hiefür kommen etwa das Vorliegen eines 
gemeinsamen Haushaltes oder die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. In der bisherigen 
Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende 
Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. 
auch EKMR 7.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, 
B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 
3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 
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1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; 
Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch 
für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 
1983, 215). 
 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens iSd Art. 8 EMRK vorliegt, hängt nach 
der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert 
eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffes; letztere verlangt eine 
Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem Sinn wird eine Ausweisung nicht 
erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des Fremden (und seiner Familie) 
schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung. 
 

Bei dieser Interessenabwägung sind insbesondere die Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines 
Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des 
Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der 
Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen 
Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße 
gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die Frage zu berücksichtigen, ob 
das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst waren (vgl. VfGH 29.09.2007, B 1150/07; 12.06.2007, B 2126/06; VwGH 
26.06.2007, 2007/01/0479; 26.01.2006, 2002/20/0423). 
 

Das Bundesasylamt hat die Ausweisung der Beschwerdeführerin wie folgt begründet: 
 

"Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Bei der Setzung einer solchen aufenthaltsbeendenden Maßnahme kann ein Eingriff in das Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens vorliegen (Art. 8 Abs. 1 EMRK). 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. 
 

Sie haben in Österreich familiäre Bindungen zu ihrem Lebensgefährten, dem afghanischen Staatsbürger XXXX, 
den Sie als ihren Ehegatten bezeichnen. Eine Eheschließung vor einer Moschee in XXXX im Jahr XXXX ist 
jedoch nicht als standesamtliche Ehe zu bezeichnen. Ihrem Lebensgefährten wurde in Österreich subsidiärer 
Schutz zugesprochen. 
 

Sie haben als Bürgerin der Russischen Föderation in XXXX mit ihrem Ehegatten gelebt. Ihr Ehegatte hat in 
Russland studiert und war dort zum Aufenthalt berechtigt. Sie haben die Möglichkeit unter Umständen 
gemeinsam mit dem Lebensgefährten wiederum nach Russland zurückzukehren. Ihr Lebensgefährte beherrscht 
die russische Sprache und hat dort aufgrund eigener Erwerbstätigkeit die Mittel zum Unterhalt verdient. 
 

Das Recht auf Achtung des Privatlebens sichert dem Einzelnen zudem einen Bereich innerhalb dessen er seine 
Persönlichkeit frei entfalten und erfüllen kann (EKMR Brüggemann u. Scheuten). 
 

Gem. Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung des Rechts auf das 
Privat- und Familienleben nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, welche in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, der Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Zweifellos handelt es sich beim Bundesasylamt um eine öffentliche Behörde im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK; 
der Eingriff ist - wie bereits oben dargestellt - in § 10 AsylG grundsätzlich gesetzlich vorgesehen. 
 

Es ist daher in weiterer Folge zu prüfen, ob ein Eingriff in Ihr Recht auf Achtung des Familien- und Privatlebens 
im gegenständlichen Fall vorliegt und wenn ja, ob dieser Eingriff durch den Eingriffsvorbehalt des Art. 8 EMRK 
gedeckt ist und ein in einer demokratischen Gesellschaft legitimes Ziel, nämlich die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 8 Abs. 2 EMRK, verfolgt. 
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Der VfGH verweist in den aktuellen Erkenntnissen vom 29.9.2007 zu Zl. B 1150/07-9 und B 328/07-9 auf die 
bei einer Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK zu beachtenden maßgeblichen Kriterien. Diese 
Kriterien sind: 
 

die Aufenthaltsdauer, die vom EGMR an keine fixen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird; 
 

das tatsächliche Familienleben und dessen Intensität; 
 

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 
 

den Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der 
Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der 
Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert; 
 

die Bindungen zum Heimatstaat; 
 

die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der 
öffentlichen Ordnung; 
 

die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren; 
 

Dazu wird festgestellt: 
 

Erstmals sind Sie offenkundig bereits am 11.12.2003 aus der Slowakei nach Österreich eingereist und wurden in 
die Slowakei abgeschoben. Diese Tatsache haben Sie in Ihrem Asylverfahren 04 01.515 verschwiegen. 
 

Neuerlich reisten Sie illegal ein und Sie sind nunmehr seit 23.1.2004 in Österreich und beherrschen mittlerweile 
einigermaßen die deutsche Sprache. 
 

Sie beziehen kein geregeltes Einkommen, haben keine Arbeit und sind in Österreich auf Unterstützungen aus der 
Grundversorgung angewiesen. 
 

Sie haben in Österreich neben Ihrem Lebensgefährten keine Angehörigen und keine sonstigen familiären 
Bindungen. 
 

Sie sind im erwerbsfähigen Alter, arbeitsfähig und eine Erwerbstätigkeit ist ihnen zuzumuten. 
 

Sie beherrschen die Sprache ihres Herkunftslandes. 
 

Auch Ihr Lebensgefährte hat in der Russischen Föderation studiert und spricht russisch. Zuletzt hat er dort 
aufgrund eigener Erwerbstätigkeit den Lebensunterhalt bestritten. 
 

Besondere sonstige Bindungen zu Österreich sind nicht feststellbar. 
 

Ihre Bindungen zum Heimatstaat der Russischen Föderation sind wesentlich stärker als zu Österreich. 
 

Ihnen wurde weder Asyl noch subsidiärer Schutz gewährt. 
 

Das erste Asylverfahren wurde mit 8.2.2006 rechtskräftig negativ entschieden. 
 

Gegen Sie besteht rechtskräftig seit 11.2.2004 ein Aufenthaltsverbot der BH Villach (Aktenzahl VL8-SU-
5/2004) 
 

Der zweite Asylantrag wurde von Ihnen am 25.4.2007 gestellt. 
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Seit Ihrer Einreise nach Österreich waren sie lediglich aufgrund von erstem Asylverfahrens zum Aufenthalt 
berechtigt. In diesem Asylverfahren kommt Ihnen nur faktischer Abschiebeschutz nach § 12 AsylG zu. 
 

Ihnen war und ist also bewusst, dass Ihr Aufenthaltsrecht in Österreich vom Ausgang des Asylverfahrens 
abhängig ist. 
 

Sie haben in Österreich nicht die Möglichkeit Ihren Aufenthalt nach den NiederlassungsG zu legalisieren. 
 

Plausibel ist, dass Sie weiter hier in Österreich mit ihrem Lebensgefährten leben möchten. Dazu ist jedoch 
festzustellen, dass Sie mit ihrem Lebensgefährten bereits in der Russischen Föderation zusammenlebten und 
nach Ausreise nach Afghanistan wiederum gemeinsam dorthin zurückkehren hätten können. Diese Möglichkeit 
würde auch für die Zukunft offen stehen. Besondere sonstige private Interessen sind nicht feststellbar. 
 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat sich im Fall "N.gg das Vereinigte Königreich", 
Urteil des EGMR vom 27.5.2008, Große Kammer, Bsw.Nr 26.565/05- zum Fall einer seit mehreren Jahren als 
Asylwerberin im Vereinigten Königreich (UK) aufhältigen ugandischen Staatsangehörigen geäußert, die sich im 
Beschwerdezeitpunkt nach Ausschöpfung sämtlicher Rechtsmittel (sowohl im Rahmen ihres Asylverfahrens als 
auch im humanitären Bereich) in Abschiebehaft befunden hat und der letztlich nur aufgrund ihrer Beschwerde 
beim EGMR der vorläufige Aufenthalt im UK bis zur Entscheidung des EGMR gestattet wurde. 
 

Im Besonderen setzt sich der EGMR darin erstmals mit der Frage der Interessensabwägung zwischen einem 
während des Asylverfahrens begründeten Privatleben und dem öffentlichen Interesse an einer effektiven 
Zuwanderungskontrolle und der damit verbundenen Abschiebung erfolgloser Asylwerber im Hinblick auf 
Artikel 8 EMRK auseinander. 
 

In dem Urteil wird hinsichtlich des Privatlebens ausdrücklich zwischen einem rechtsmäßig niedergelassenen 
Fremden und anderen Fremden, die nur aufgrund des Asylantrags zum vorübergehenden Aufenthalt berechtigt 
sind, differenziert. Eine solche Differenzierung dieser Personengruppe ist - mit letztlich weit reichenden 
Konsequenzen - aus menschenrechtlicher Sicht gerechtfertigt, da der Aufenthalt eines Asylwerbers auch 
während eines über Jahre andauernden Verfahrens nie sicher ist. 
 

Der Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sieht bei der Ausweisung von Asylwerbern grundsätzlich 
keine Notwendigkeit das Vorliegen eines Privatlebens iS von Artikel 8 EMRK gesondert zu prüfen, da das 
legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher zu bewerten ist. 
 

Begründend dazu wird ausgeführt, dass im vorliegenden Fall auch das Bestehen eines Privatlebens ohne 
Bedeutung für die Zulässigkeit der Abschiebung wäre, da einerseits die beabsichtigte Abschiebung im Einklang 
mit dem Gesetz steht und das legitime Ziel der Aufrechterhaltung und Durchsetzung einer kontrollierten 
Zuwanderung verfolgt; und andererseits jegliches zwischenzeitlich etabliertes Privatleben im Rahmen einer 
Interessenabwägung gegen das legitime öffentliche Interesse an einer effektiven Einwanderungskontrolle 
NICHT dazu führen könnte, dass die Abschiebung als unverhältnismäßiger Eingriff zu werten wäre. Die 
Abschiebung in Folge der Abweisung der Anträge wird nach Rechtssprechung des EGMR auch durch eine 
länger Verfahrensdauer bei der Entscheidung über diese Anträge nicht unverhältnismäßig. 
 

Ihren persönlichen Interessen an einem weiteren Verbleib in Österreich, ohne Möglichkeit diesen nach den 
niederlassungs- und aufenthaltsrechtlichen Vorschriften zu legalisieren, stehen die öffentlichen Interessen an 
einem geordneten Fremdenwesen gegenüber. 
 

Ihr Recht zum Aufenthalt in Österreich seit Ihrer illegalen Einreise am 23.1.2004, basiert darauf, dass Sie ein 
asylrechtliches vorläufiges Aufenthaltsrecht hatten, welches aber nicht qualitativ mit einem rechtmäßigen 
Aufenthalt nach dem NiederlassungsG gleichzustellen ist. Aufgrund des seit 2004 rechtskräftigen 
Aufenthaltsverbotes sind Sie im aktuellen Asylverfahren nicht im Besitz einer Aufenthaltsberechtigung nach 
dem AsylG 2005. 
 

In Gesamtbetrachtung der Situation ist nach Abwägung aller Interessen festzustellen, dass im vorliegenden Fall 
den öffentlichen Interessen an einem geordneten Fremdenwesen besondere Bedeutung zukommt. Es sind auch 
keine weiteren Umstände ersichtlich, die zu Ihren Gunsten sprechen würden. Im Zuge einer individuellen 
Abwägung ist festzustellen, dass im Zuge der Ausweisung ein möglicher Eingriff in Ihre durch Art. 8 EMRK 
geschützten Rechte jedenfalls als gerechtfertigt angesehen werden kann. Bei Abwägung all der vorgenannten 
Faktoren ergibt sich, dass Ihre Ausweisung aus Österreich zur Erreichung der in Artikel 8 Abs. 2 EMRK 
genannten Ziele sogar dringend geboten ist. 
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Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen sowie des rechtswidrigen Aufenthalts nach Abschluss 
des Asylverfahrens kann daher nur mit der Maßnahme der Ausweisung vorgegangen werden. Dies vor allem 
auch, da aus Ihrem bisherigen Verhalten keineswegs abgeleitet werden kann, dass Ausreisewilligkeit vorliegt. 
Die gesetzlich vorgesehene Ausweisung stellt daher das gelindeste Mittel dar, um Ihren illegalen Aufenthalt im 
Bundesgebiet zu beenden." 
 

Mit Bescheid vom 07.02.2006 des Unabhängigen Bundesasylsenates zur Zl.: 260.085/1-IV/44/05, wurde von der 
Erlassung einer Ausweisung mit folgender Begründung Abstand genommen: 
 

"Wie festgestellt worden ist, befindet sich die Asylwerberin gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, mit 
welchem sie im XXXX in XXXX nach muslimischem Ritus eine Ehe geschlossen hatte, im Bundesgebiet. Mit 
Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates vom heutigen Tag wird der Asylantrag des Lebensgefährten der 
Asylwerberin abgewiesen, festgestellt, dass dessen Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach 
Afghanistan nicht zulässig ist und ihm eine befristete Aufenthaltsberechtigung bis 07.02.2007 erteilt. Eine 
Ausweisung der Asylwerberin würde einen Eingriff in ihr durch die bestehende Lebensgemeinschaft 
verwirklichtes Recht auf Achtung ihres Familienlebens gemäß Art. 8 EMRK bedeuten. Es sind im vorliegenden 
Fall keine Umstände ersichtlich, die einen solchen Eingriff im Sinne von Art. 8 Abs. 2 EMRK für die nationale 
Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der 
Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer als notwendig erscheinen ließe. Daher wird 
 

von der Erlassung der Ausweisung Abstand genommen." 
 

(Siehe dazu auch Frank/Anerinhof/Filzwieser, S 281, K23, im Hinblick auf die erkennbaren Probleme im Falle 
einer Positivformulierung eines Ausweisungsspruchteils, wird beim Absehen von einer Ausweisung wohl 
überhaupt von der Formulierung eines Ausweisungsspruchpunktes abzusehen und das Thema lediglich im 
Begründungsteil des Bescheides abzuhandeln sein. 
 

Der Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenates wurde sodann rechtskräftig. Die Behandlung einer 
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof wurde von diesem mit Beschluss vom 29.08.2006, Zahl 
2006/19/0971-5, abgelehnt. 
 

Nach dem Konzept des AVG werden Bescheide - wenn gegen sie ein ordentliches Rechtsmittel nicht oder nicht 
mehr zur Verfügung steht - nicht nur formell, sondern auch materiell rechtskräftig; dies bedeutet insbesondere, 
dass der Bescheid nicht mehr ohne weiteres aufgehoben oder abgeändert werden darf. Dies dient der 
Rechtssicherheit und gewährleistet einen gewissen Vertrauensschutz für die Parteien insbesondere wenn ihnen 
durch den Bescheid Berechtigungen verliehen wurden. 
 

Mit Schreiben vom 28.03.2007 stellte die Berufungswerberin einen "Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 
34 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005. Ihr "Ehemann", der afghanische Staatsangehörige XXXX (AIS 04 01.514) habe in 
Österreich gemäß § 8 AsylG subsidiären Schutz erhalten, weshalb sie als Familienangehörige einen Antrag auf 
Gewährung desselben Schutzes stelle. 
 

Durch den neuerlichen Antrag vom 28.03.2007 auf internationalen Schutz gemäß § 34 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005, 
war das Bundesasylamt gemäß § 10 Abs 1 AsylG 2005 gezwungen neuerlich über eine Ausweisung zu 
entscheiden. 
 

Aus den Ausführungen des Bundesasylamtes zur Ausweisungsbegründung geht jedoch nicht hervor, dass bei den 
als maßgebend erachteten tatsächlichen Umständen eine Änderung eingetreten wäre, vor allem nicht zu 
Ungunsten der Beschwerdeführerin. Es liegen keine strafrechtlichen Verurteilungen oder andere Umstände vor, 
welche dies rechtfertigen würden. Da seit der rechtskräftigen Entscheidung des Unabhängigen 
Bundesasylsenates ca. 3 Jahre vergangen sind, ist eher mit einer weiteren Integration (Spracherwerb) der 
Beschwerdeführerin zu rechnen. Diese lebt nun schon seit mehr als 5 Jahren mit ihrem Lebensgefährten in 
Österreich, diesem wurde neuerlich aufgrund des gewährten subsidiären Schutzes eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung bis 08.02.2010 erteilt. 
 

Insoweit ist daher keine für die Beschwerdeführerin negative Veränderung in der Sachlage zur 
Ausweisungsentscheidung des Unabhängigen Bundesasylsenates eingetreten. 
 

Eine Ausweisung der Beschwerdeführerin würde daher einen Eingriff in ihr durch die bestehende 
Lebensgemeinschaft verwirklichtes Recht auf Achtung ihres Familienlebens gemäß Art. 8 EMRK bedeuten. 
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Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


